
 

Vollzugsbestimmungen zum Reglement über das 

Parkieren auf öffentlichem Grund der Gemeinde 

Wildhaus-Alt St. Johann 

 

 
Der Gemeinderat Wildhaus-Alt St. Johann erlässt, gestützt auf Art. 13 des Reglements 

über das Parkieren auf öffentlichem Grund vom 10. September 2019 folgende 

Vollzugsbestimmungen: 

 

 

 

Bewirtschaftungsarten / Bewirtschaftungszeiten 

 

Auf dem öffentlichen Grund der Politischen Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann gelten 

folgende Bewirtschaftungsarten und Bewirtschaftungszeiten: 

 

 

Parkierungskarten 

 

Tagesparkierungskarten Gemäss Art. 6 können Tagesparkierungskarten abge-

geben werden. Darauf wird momentan verzichtet.  

 

Monatsparkierungskarten Monatsparkierungskarten werden momentan nur für 

den Parkplatz Chuchitobel, Wildhaus, abgegeben. 

 

Dauerparkierungskarten Gemäss Art. 5 können Dauerparkierungskarten abge-

geben werden.  

 

 

Gebührenansätze 

 

Chuchitobel, Zone 1 07.00 - 19.00 Uhr  

 1 Stunde gratis 

 2 Stunden Fr.   1.00 

 Jede weitere Stunde je Fr. 1.00 / maximal Fr. 5.00 

 1 Tag Fr.   5.00 

 Monatskarte  Fr. 30.00 

 Max. Parkzeit 7 Tage 

  



 

 

Parkgarage Curlinghalle  00.00 – 24.00 Uhr 

Zone 21 1 Stunde Fr.   1.00 

  1 Tag Fr. 10.00 

  2 Tage Fr. 20.00 

  Jeder weitere Tag Fr.   5.00 

  Max. Parkzeit 5 Tage 

 

Kollersweid, Zone 31 08.00 - 20.00 Uhr  

 1 Stunde gratis 

 2 Stunden Fr.   1.00 

 Jede weitere Stunde je Fr. 1.00 / maximal Fr. 5.00 

 1 Tag Fr.   5.00 

 Max. Parkzeit 1 Tag 

 

Schwendisee, Zone 41 09.00 - 17.00 Uhr und 21.00 – 05.00 Uhr 

  15 Minuten gratis 

  Pro Stunde je Fr. 4.00 

  Max. Parkzeit 4 Stunden 

 

Schwendi, Zone 911 09.00 - 17.00 Uhr und 21.00 – 05.00 Uhr 

  15 Minuten gratis 

  Pro Stunde je Fr. 4.00 

  Max. Parkzeit 4 Stunden 

 

Bergbahnen Wildhaus 08.00 - 20.00 Uhr 

Zone 901 30 Minuten gratis 

 1 Stunde Fr. 1.00 

 Jede weitere Stunde je Fr. 1.00 / maximal Fr. 5.00 

 1 Tag Fr.   5.00 

 Dauerkarte Sommer Fr. 60.00 (01.05. bis 30.11.) 

 Dauerkarte Winter Fr.  80.00 (01.12. bis 30.04.) 

 Jahreskarte Fr. 120.00 

 Max. Parkzeit 1 Tag 

 

Talstation Thur, Zone 902 00.00 - 24.00 Uhr  

1. Mai bis 30. November 30 Minuten  gratis 

(Parkplatz ist nur während 1 Stunde Fr. 1.00 

dieser Zeit zugänglich) jede weitere Stunde je Fr. 1.00 / maximal Fr. 5.00 

 1 Tag Fr.   5.00 

 Dauerkarte Sommer Fr. 60.00 (01.05. bis 30.11.) 

 Max. Parkzeit 7 Tage 

  



 

 

Oberdorf, Zone 903 00.00 - 24.00 Uhr  

 30 Minuten gratis 

 1 Stunde Fr. 1.00 

 Jede weitere Stunde je Fr. 1.00 / max. Fr. 5.00 

 1 Tag Fr. 5.00 

 Dauerkarte Sommer Fr. 60.00 (01.05. bis 30.11.) 

 Dauerkarte Winter Fr. 80.00 (01.12. bis 30.04.) 

 Jahreskarte Fr. 120.00 

 Max. Parkzeit 7 Tage 

  

PP Stillthürli, Zone 701 05.00 – 19.00 Uhr 

 1 Stunde  gratis 

 2 Stunden Fr. 2.00 

 3 Stunden Fr. 4.00 

 1 Tag Fr. 6.00 

 Max. Parkzeit bis 01:00 Uhr 

 

PP Frühweidstrasse, Zone 801 04.30 – 23.30 Uhr 

 1 Stunde gratis 

 2 Stunden Fr. 2.00 

 3 Stunden  Fr. 4.00 

 1 Tag Fr. 6.00 

 Max. Parkzeit bis 23:30 Uhr 

 

Parkflächen Gemeindehaus, Parkieren mit Parkscheibe 

Blaue Zone  Max. Parkzeit 2 Stunden  

  oder mit Bewilligung unbeschränkt 

  

Der Pfeil der Parkscheibe ist auf den der tatsächlichen 

Ankunftszeit folgenden Strich einzustellen. Die 

eingestellte Zeit darf bis zur Wegfahrt nicht verändert 

werden.  

 

Mit der «Bewilligung unbeschränkt» darf ohne 

Parkscheibe parkiert werden. Zudem entfällt die 

maximale Parkdauer von zwei Stunden. 

  



 

 

Vollzug 

 

Die Parkierungskarten für den Parkplatz Chuchitobel werden nach Bezahlung der 

entsprechenden Gebühr durch das Einwohneramt Wildhaus-Alt St. Johann 

abgegeben. Die Parkierungskarten für die Parkplätze der Bergbahnen Wildhaus bzw. 

Toggenburg Bergbahnen werden nach Bezahlung der entsprechenden Gebühr 

durch die Bergbahnen Wildhaus bzw. Toggenburg Bergbahnen abgegeben.  

 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Vollzugsregelungen treten per 01.05.2023 in Kraft 

 

Alt St. Johann, 16.03.2023 

 

 

 

   Namens des Gemeinderates 

   Der Gemeindepräsident Die Ratsschreiberin 

 

 

   Rolf Züllig Edith Meyer 


